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Änderungen der Radio- und FernsehveTordnung, der Verord'nung über Frequenzma­
nagement und Funkkonzessionen, der Rundfunkfreq ue·nz-Richtlinien und der Fern­
meldegebührenverordnung; Verne·hmlassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 16. Februat 2017, mit dem Sie die Kantonsregie­
rungen in der eingangs erwähnten Angelegenheit ernladen, bis spätestens 26. Mai 2017 · 
Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und äus­
sem uns wie folgt: 

1. Öie Regierung teilt die Auffassung, dass die klassischen Argumente für den Einsatz der 
Konzession als regulatorisches Gestaltungsinstrument mit dem technologischen Fort­
schritt wegfallen, was die technischen Aspekte angeht. Die Digitalisierung hat das Argu­
ment der Knappheit an Verbreitungskanälen weitgehend entkräftet. Eher skeptisch beur­
teilt sie jedoch die Einschätzung des Bundes, wonach die Medienkompetenz vorab der 
jüngeren Bevölkerung mit einem selbstbewussten und kritisclnen Umgang mit den zahlrei­
chen digitalen Informations- und Kommunikationsquellen einhergeht und dadurch die 
«historischen» Gründe für die Konzessionierung von Rundfunkveranstalte·m unter dem 
Druck der Digitalisierung einiges von ihrer Überzeugungskraft eingebüsst haben. Die mit 
der Digitalisierung einhergehende Medienvielfalt hat zu einer Vielzahl von Informations­
quellen geführt. Die Ansprüche an die Medienkompetenz der lnformi;ltionsempfänger sind 
dadurch stark gestiegen, können aber keineswegs als gegeben vorausgesetzt werden. 
Die zunehmenden Vorkommnisse von manipulierten oder gänzlich unwahren Informatio­
nen werfen die Frage auf, ob Informationsvermittler wie Regionalradios nicht weiterhin ei­
ner gewissen staatlichen Aufsicht unterstehen sollten, was die Verbreitung von staatstra­
genden Inhalten angeht. Der Umstand, dass kommerzielle Lokalradios in städtischen Ag­
glomerationen zwar eine hohe Publikumsgunst erzielen, aber kaum noch auf eine publi­
zistisch relevante lokale Berichterstattung abzielen, wie dies ursprünglich bei der Einfüh­
rung des Lokalrundfunks beabsichtigt worden w ar, ist eine unzureichende Begründung, 
um in Zukunft auf entsprechende Leistungsaufträge zu verz.icl1ten. Es ist im Gegenteil 
nach wie vor erwünscht, dass lokale Radio- und Fernsehveranstalter im Sinn der bisher 
erteilten Veranstalterkonzessionen mit entsprechenden programmliehen Leistungsaufträ­
gen lokale publizistische Radio- und Fernsehangebote als Ergänzung zum Programman­
gebot der SRG sichern . 
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Hinzu ll<ommt.. dass die SRG derzeit politisch unter Druck steht, nicht zuletzt wegen der. 
No-Billag-lnitiafive•. Bei einerAnnahm.e der rniti.ati:Ve wQ.rrlen bei der SRG rul'il.d: 75 Pra..zent 
der E=Jnnahmer1 wegfallen. Die Folgen lilavom sind sc_hwierig abzusch·ätzen, aber die Erfül­
lung des Leistu~~tgsauftrags; des Buooes md·di'e Plililosophie cdes bFeiten Ang.ebCDts,für alle 
in all'en Regionen wären sicrier nicrit met1r umzusetzen. Dieregionare Berfclhtersfarlung 
durch die Regionalstudios stilinde mithin in Frage. 

Wir lehnen die vorgeschlagene Entbindung der kormmerziellen Lokalradios von ihrerpubli­
zistischen Leistungspflicht deshalb ab. 

2. Zu begrüssen ist aufgrund der vorstehenden AIJsführungen, dass die Veranstalterkon­
zessionen - und damit verbunden die Definiti'on entsprechender Versorgungsgebiete­
dort ihre Funktion als medienpolitisches Gestaltungsmittel behalten, wo aus föderalismus­
politischen Gründen und zur Erhöhung der Meinungsvielfalt besondere publizistische 
Leistungen eingefordert werden, die ohne besondere finanzielle/infrastrukturelle Unter­
stützung nicht erbracht werden könnten. 

3. Der Umstieg von analogen auf digitale Übertragungstechnologien fässt sich nicht auf­
halten. Die bisheTigen Erfahrungen mit digitalen Übertragungstethnologien zeigen, dass 
der Umstieg auf die· neuen Tecnnorogien be1m Publikum ni!Jr langsam vonstattengeht Ver­
härtnrsniässig kurzfristige W.echsel in der Technologie, wie-etwa dem~nigen von DAB zu 
DAS+, tragen nicht dazu bei, diesen Migrationsprozess zti bescl11eunigen. Oie Bevölke­
rung muss Gewissheit haben, dass sich die Investition in neue Empfangsgeräte lohnt, an­
sonsten sie kaum bereit sein wird, entsprechende Ausgaben zu tätigen. Die derzeit ange­
dachte Dauer der Übergangszeit bis ins Jahr 2024 erscheint unter diesen Gesichtspumk­
ten nachvollziehbar. 

4. Der Umstand, dass die digitale Verbreit1Jng Ober DAS+ nicht direkt durch den Radio­
Veranstalter erfolgt, sondern vielmehr über eine externe Verbreitungsplattform, bei der 
sich der Veranstalter ohne Rechtsanspruch einmieten muss, weckt Zweifel an der hinrei­
chenden gesetzlichen Absicherung der zukünftigen digitalen Verbreitung. Im Sinn der Me­
dienvielfal1 ist gesetzlich zu gewährleisten, dass alle zulässigen Radioprogramme Zugang 
zur digitalen Verbreitung zu tragbaren Konditionen haben. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Namen der Regierung 

f/.t{ c;;;~ 
Martin Klöti Canislus Braun 
Präsident Staatssekretär 
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